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Min.Rat 
Dr. Klissenbauer 
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Betr.: Entwurf einer Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land 
Burg e nl an d zur Errichtung eines Nationalparks 
Neusiedler See-Seewinkel; Begutachtungsverfahren; 
zu Z1. 19 J40r,/!-I!8/91 

Das BMF nimmt zum Ent'<Jurf einer Vereinbarung zwischen dem 

Bund und dem Land B u rgenl an d zur Er ri c htun g eines Nationalparks 

Neusiedler See-Seewinkel wie folgt Stellung: 

Aufgrund eines Gespräches zwischen dem Herrn Bundesminister 

Dkfm. Lacina und dem Herrn Landeshauptmann Stix wurde 

Einv�l'nehmen erzielt) Art. VI des Entwurfes betr. Finanzierung 

zu überarbeiten� wobei vor allem der fixe Betrag von 25 Mio.S 

und die damit zusammenhängende Wertsteigerung nicht mehr 

expr�5sis verb1s im Vertragstext enthalten sein sollte. 

A.IlS Sicht des BMF sollte auch der in Art. VI Abs.8 Z. , 

en"tha.1t':'flE? Klammerausdruck, der eine Anrechnung des Per sona l s 

und des Verw�ltungsaufwandes sowie von anfallenden Abgaben 

vorsieht entfall en . Ein entsprechender Formulierungsentwurf des 

BMF wurde mit Vertretern des Burgenlandes auf Beamtenehe ne 

diskutiert. Eine abschließende Einigung auf politischer Ebene 

Um dem do. SM Ge1egenheit zu geben, das 

Bequtachtungsverfahren abs ch li e ß en zu können, wird der erwahnte 

ho. Formulierungsvorschlag in die Stellungnahme übernommen. Auf 

die Notwendiqkeit weiterer \/e:'rhandlungen mit dem Land BUI�genland 
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wird jedoch ausdrucklich hingewiesen. Eine abschließende 

redaktionelle Überarbeitung dürfte im übrigen auch zwecks 
, 

Harmontsierung mit dem inzwischen vom Land Burg enl and zur 

Begutachtung versendeten Entwurfs des Gesetzes über Nationalpark 

Neusiedler See - Seewinkel - NPG 1991 geb o ten sein. 

Zum Text der VereinbarunQ 

z� Überschrift und Artikel I 

Der Begriff "Errichtungn so l l te um den Terminus dund 

E d: alt U 11 9 !I e, we i l � r t W E;! r den. 

Der Begriff "Gebiete" sollte entsprechend der Terminologie 

des in Begutachtung stehenden Entwurfes eines 

Nationalparkgesetzes durch "Nationalparkbereichen ersetzt 

werden. 

Ab��tz 2 �o11tc laute�: 

Die in Abs. 1 angegebenen Nationalparkbereiche sind in 

Anlage 1, die einen integrierenden Bestand t e i l der Vereinbarung 

darstellt, kartographisch dargestellt. 

Absatz 3 wäre folgenderma8en anzupassen: 

Die allfällige Einbeziehung weiterer Nationalpark-

be'reic:he 

��'"': r.llr�;-----
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Z.LArLikel-.l...'L 

Ziffer 3 sollte präzisiert werden: 

• • . • •  gern. Anlage 2, die einen integrierenden Bestandteil 

der Vereinbarung darstellt, zu errichten; 

In Z. 5 sollte - ebenso wie bei den Z. 1 bis 4 - vor dem 

Passus "Möglich-keiten von Nutzungen . . . .  n der Artikel "dien ein-

gefugt werden. 

Z u A '" t."i Ir. e 1 ." 

Absatz 2; Zweck dEr Gesellschaft 

Eine Harmonisierung mit § 11 Abs. 1 des Nationalpark-

gesetzes schaint erforderlich. 

Sollten auch die administrativen Belange (Führung der Büro-

geschäfte) des Nationalparkforums und des Wissenschaftlichen 

B eirates und der Nationalparkkommission von der Nationalpark-

gesellschaft wahrgenommen werden wäre dies im Aufgabenber�ich 

der Gesellschaft ausdrücklich vorzusehen. 

In Abs. 2 Z. 7 sollte einleitend der Artikel "dieD einge-

fügt werden. 

Absatz 4 sollte l�utcn� 

Das Land Burqenland wird die Nationalparkgesellschaft ver-

pi! ;cht'::f1, 

1. den Organen des Bundes sowie der Nationalparkkommission zur 

Überwachung der ordnungs- und widmungsgemäßen Verwendung der 

gewährten Zuschüsse jederzeit Einsicht in die Bücher und 

Belege ZU gestatten und die erforderlichen AuskUnfte zu 

erteile=-:, 
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2. Verträge zur Flächensicherung sowie zur Gewährung von Ent-

schädigungen nur mit Zustimmung des BMUJF und des SMF �bzu-

schließen. 

Der Abs atz 5 entspricht nicht dem Ergebnis der politischen 

Einigung vom 26.2.1991 und hätte daher ersatzlos zu entfallen. 

Zu Artik.el VI 

Die Absätze 1 bis 8 sollten lauten: 

(I) Die Vertragsparteien kommen überein, für die Vorbereitung, 

Planung und Einrichtung des Nationalparks einen einmal i ge n 

Betr ag von 10 Millionen Schilling n ach Maßgabe des Bedarfes 

je zur Hälfte zur Ve r fügun g zu stellen. 

(2) Die Vertraqsparteien kommen Oberein, d en jeweiligen Aufwand, 

der fUr vertragliche Verpflichtungen gern. Abs. 3 jährlich 

(3) Der im Abs. 2 genannte Aufwand betrifft; 

1. Die Anpachtung sowie den Ankauf von für den Nationalpark 

2. die Leistung von Zahlungen auf vertragsrecht1ichaT Grund-

lage mit dem Ziel, LiegenschaftseigentGrner sowie die 

dinglich oder obligatorisch Berechtigten zu einer 

nationalparkkonformen Bewirtschaftungsweise gern. Art. IV 

ZU '/erllnl as�en; 

3. die Leistung von Zahlungen auf v ertragsrec h tl ic her Grund-

lage für Beeinträchtigungen, die sich aus der Ein-

schränkung der Jagdausübungs- und Fischereiausübungs

rechte im Nationalparkgebiet bzw. dessen auf österreichi-
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sehern Hoheitsgebiet ge l egenen unmitteibaren Einzugs-

bereich ergeben, soweit d i es zur Erre i chung der Ziel-

setzungen gern. Art. IV erforderlich ist und soweit es 

sich dabei nicht um Entschädigungen handelt , die aufgrund 

landesrechtlicher Vorschriften bescheidmä6ig zuerkannt 

werden. 

(4) Verträge für die unter Abs. 3 Z. 1 bis 3 angeführten 

Leistungen, welche nach dem 1. N ovember 1991 abgeschlossen 

werden sollen, bedürfen der Herstellung des Einvernehmens 

mit dem BMUJF und dem BMF. 

Verträge für die unter Abs. 3 L. 1 bis 3 angefüh rten 

Leistungen, welche vom Land Burgenl and bis zum 

31. Oktober 1991 abgeschlossen wurden, sirid in der Anl�ge 4, 

die einen integrierenden Bestandteil der V e re inbarung dar-

stellt. aufgezjhlt. 

(S) Die Vertragsparteien kvmmen weiters überein, die Kosten für 

die Durchführung der in Art. V festgelegten Aufgaben der 

Nationalparkgesellschaft wie folgt zu tragen: 

1. Für den Personal- und Verwaltungsaufwand kommt das Land 

8�rgen1and auf. 

2. Der Bund beteiligt sicr. an der Finanzierung der Aufgaben 

gern. An l age 3� die einen integrierenden Bestandte il 

dieser Vereinbarung darstellt, wobei sich die Höhe des 

Bundesanteils an der Höhe der vom Land Burgenland für 

d i ese Zwecke bereitgestellten Mittel orientiert. Für die 

Herstellung au sgewogen er Finanzierungsverhältnisse ist 

jeweils ein Zeitraum von 5 Jahren heranzuziehen. 
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(6) Die Vertragsparteien werden unter Bed ach tnahme der Stellung

nahmen der Nationalparkkommission gemeinsame Konzepte 

(Rahmen- und Jahresprogramme sowie jahrlicher F1nanzierungs

plan) zur Planung, Ausgestaltung und Erhaltung sowie zum 

Betrieb des Nationalparks Neusiedle r See-Seewinkel aus

arbeiten, in denen auch der Umfang, die Einsatzschwerpunkte 

und die Modalitäten fur die Bereitstellung der Bundes - und 

La n des m 'i t tel [l ; h p.r- Zu (- e � e 1/1 $ i nd • 

(7) Über die Höhe der jährlichen, in den Voranschlagsentwürfen 

vorzusehenden Beträ ge . ist zwischen den Vertragsparteien 

spätestens bis zum 30.4. des jewe11igen Vorj ah res das Ein-

ve�n�hmen h�(zust�11�n_ 

Die in dan Voranschlägen f�r Zwecke des Nationalparks vorge 

sehenen Beträge sind der Nationalparkgesellschaft ijber deren 

Ansuchen nach Maßgabe des tatsächlichen Bedarfes zur Ver

fügung zu st�11€n. Die Nationalparkgesellschaft ist vom Land 

Burgenland zu verpflichten, den Vertragsparteien innerhalb 

von vier Monaten nach Ablauf des Jahres einen Bericht aber 

die widmungsgemäßa Verwen dung der zur Verfüg ung gestellten 

Betr�ge vorzulegen. 

Widmungswidrig verwendete Mittel können von den Vertrags

parteien nach Maßgabe der e i n sc hl ä g i g en Haushaltsvor

$chriften :urückgefordeit werder.. 

Die a l len f a l l s klagsweise Geltendmachung einer 

Ruckforderung von dur ch die Vertragsparteien gemeinsam 

g ewährten Förderungen erfolgt durch die Finanzprokuratur. 

Das Land Burg enland verpflichtet s i c h . diesbezüglich der 

Fin a nzp rokuratur einen entsp re c h enden Klagsauftrag zu 
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(8) Oie Vertragsparteien stimmen überein, daß sie um eine. 

finanziell maßvolle Durchführung des Projekts National park 

Neusiedler See-Seewinkel bemüht sein werden. 

Als Abs.9 wäre der bisherige Abs. l0 zu übernehmen. Im 

zweiten Satz sollte es sprachlich besser nerfolgt" statt 

nbestimmt ist" lauten. 

Zu P.rtikel vrr 

7 , 

In Abs. 6 wäre allenfalls der Begriff aNationalpark-Umfeldu 

an die Te�minologie des Nationalparkgesetzes anzupassen. 

Der letzte Absatz betreffend die Abgabenbefreiung hätte 

Lil Artik:t:l VI 

Es sol l te klargestellt werden, daß es sich bei den �derzeit 

bestehenden Verträgenn um sol c he hande l t, die zwischen dem Bund 

und dem Land Burgenland abgeschlossen worden sind mit dem Ziel, 

Maßnahmen zur Erhaltung scnutzwürdiger Biotope zu setzen. 

Der Text des Entwurfes ist irrefDhrend, weil er den Ein

druck erweckt. daß Pachtverträge gegenstand�'o$ we�den und 

daraus resultierende Verpfl ichtungen in der lSa Vereinbarung 
berü�k$ icht.�';;lt \'ii;!r·d�f1. 
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Zu ArtiKt!l VII 

Der zweite Satz sollte etwa folgendermaBen lauten: 

Aus Gründen der Sparsamkeit und ZWeckmäßigkeit soll der 

Krei� der Kommissionsmitglieder möglichst klein gehalten werden. 

Die Kommission wird von Bundesseite jedenfalls mit je einem Ver-

'i.. t' ;.; :. � r . .. . .  

Zu Artikel IX und XI 

Die Erläuterungen beschränken sich auf die Wiedergabe einer 

ku�zen Inhaltsangabe und scheinen daher insofern als Gber-

o , 0, . .  ' '":I ' 

Zu Anlage 1: Kart� 

Die kartographische Darstellung ist lnsofern unvollständig, 

a1s nur vier Teilgebiete ausgewiesen sind, nicht aber das unter 

A�·:. Ir Abs. 1 Z. 5 angefUhrte Gebiet nWaasen (Hansäg)n. Der 

S t ,� :', d d e ; Kar t e ( Se p t e m b e r 1 9 8 9) ist d a her zu akt u al i sie ren . 

.. . . 
� ;' .�. ;.. l·' k :)- '.; �': n i !', . ', . '_ .. 19 e I " 

, i • .;. �._: �;, -F ..... ' .". L i ( ' r.l n (l • - � ,  t •• � - • -. j :j • 
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; i 
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\. 

15. Navemb�r 199] 

Fur den 8und2�mi��sler� 
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